
Der VII. Zivilsenat des BGH führt die 
Rechtsprechung fort,1 mit der die „Grund-

sätze“ zur allgemeinen  Schätzgrundlage er-
hoben worden sind.2 Im Streitfall wehrte 
sich eine Vertriebsgesellschaft erfolgreich 
dagegen, dass der Anwartschaftsbarwert 
der unternehmerfinanzierten betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) vom Berufungsge-
richt nicht anspruchsmindernd berücksich-
tigt worden war. Unter Aufhebung des Ur-
teils wurde die Sache zur Entscheidung über 
die Höhe des Ausgleichs an das Berufungsge-
richt zurückverwiesen, weil die ausgleichs-
mindernde Berücksichtigung der bAV nach 
den Bestimmungen der „Grundsätze“ rechts-
fehlerhaft verneint worden sei. 

In der Begründung heißt es, Ziffer V. der 
„Grundsätze Sach, Leben und Kranken“ so-
wie VI. der „Grundsätze Bauspar“ gingen 
sämtlich davon aus, dass wegen einer unter-
nehmerfinanzierten bAV ein Ausgleich in-
soweit nicht entstehe, wie der Vertreter Ver-
sorgungsleistungen erhalten oder zu erwar-
ten habe. Der kapitalisierte Barwert bzw. der 
Kapitalwert der Versorgung sei von dem er-
mittelten Ausgleichswert abzuziehen. Die Be-
stimmungen der „Grundsätze“ seien wegen 
ihrer Anwendung über den Bezirk des OLG 
Frankfurt/Main hinaus wie revisible Rechts-
normen zu behandeln. Das Revisionsgericht 
könne sie frei auslegen, da ein Bedürfnis nach 
einer einheitlichen Handhabung bestehe. 
Die „Grundsätze“ seien nach ihrem objek-
tiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich 
so auszulegen, wie ihr Wortlaut von verstän-
digen und redlichen Durchschnittsadressa-
ten unter Berücksichtigung der von den be-
teiligten Verbänden verfolgten Zwecke ver-
standen werde. 

Bei der Auslegung sei der Kompromiss-
charakter der „Grundsätze“ zu berücksich-
tigen. Diesem entspreche es, dass sie nur 
einheitlich als Ganzes angewendet werden 
könnten. Die ergänzende Berücksichtigung 
von Billigkeitsgesichtspunkten sei bei der Be-
messung des Ausgleichs nach den „Grund-
sätzen“ zwar nicht prinzipiell ausgeschlos-
sen. Ob sich der Unternehmer zur Finanzie-
rung der bAV vertraglich verpflichtet habe 
oder nicht, sei aber nicht relevant. Sinn und 
Zweck der Anrechnungsbestimmungen be-
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stünden darin, eine doppelte Belastung des 
Unternehmers durch die Finanzierung der 
bAV zu vermeiden,  zumal der Unternehmer 
damit eine an sich dem Vertreter obliegende 
Aufgabe übernehme. 

Die „Grundsätze“ verfolgten den Zweck, 
die Höhe des angemessenen Ausgleichs glo-
bal zu errechnen. Bei ihrer Auslegung sei zu 
berücksichtigen, dass in den Anrechnungs-
bestimmungen nicht auf die Verhältnisse 
im Einzelfall abzustellen sei, sondern gene-
rell eine ausgleichsmindernde Berücksich-
tigung vorgesehen werde. Insoweit sei für 
eine einzelfallbezogene Billigkeitsprüfung 
kein Raum.

„Grundsätze“ ohne Einzelfallbezug
Der anspruchsmindernden Berücksichti-
gung der unternehmerfinanzierten bAV stehe 
auch nicht entgegen, dass eine vertragliche 
Vereinbarung, die unter Ausschluss ande-
rer Billigkeitsgesichtspunkte im Voraus die 
anspruchsminderne Berücksichtigung der 
bAV anordne, wegen Verstoßes gegen die 
zwingende Vorschrift des § 89 b Abs. 4 Satz 1 
HGB unwirksam sei. Es stehe dem Vertreter 
nämlich frei, die „Grundsätze“ als Schätz-
grundlage heranzuziehen. Einigten sich die 
Parteien des Vertretervertrages nach Been-
digung des Vertragsverhältnisses auf die An-
wendung der „Grundsätze“, so sei die Schutz-
norm des § 89 b Abs. 4 Satz 1 HGB nicht an-
wendbar. Dass einzelne Klauseln gesetzlichen 
Maßstäben nicht vollständig entsprechen, 
stehe einer gesamthaft erfolgenden Anwen-
dung der „Grundsätze“ als Schätzgrundlage 
nicht entgegen.

Habe der Vertreter die wegen ihres Kom-
promisscharakters nur einheitlich als Ganzes 
heranzuziehenden „Grundsätze“ als Grund-
lage zur Schätzung eines Mindestausgleichs-
betrags herangezogen, sei zwar die ergän-
zende Berücksichtigung von Billigkeitsge-
sichtspunkten bei der Bemessung des Aus-
gleichs nicht prinzipiell ausgeschlossen. Für 
eine Modifikation der „Grundsätze“ durch ei-
nen darin nicht vorgesehenen Zuschlag wegen 
fallbezogener Besonderheiten bestehe jedoch 
kein Anlass, wenn der Vertreter die „Grund-
sätze“ als Grundlage zur Schätzung eines 
Mindestausgleichsbetrags heranziehe, ohne 

dazu gezwungen zu sein. Die Entscheidung 
stellt Vertreter, die die „Grundsätze“ man-
gels Vereinbarung als Schätzungsgrundlage 
heranziehen müssen, schlechter als solche, 
deren Agenturvertrag sie einbezieht. Letz-
tere können sich auf die Unwirksamkeit von 
Anrechnungsklauseln berufen. Im Übrigen 
bleibt der Unternehmer an die „Grundsätze“ 
gebunden, weil § 89 b Abs. 4 Satz 1 HGB eine 
einseitig zwingende Norm ist3 und dies der 
gesetzlichen Wertentscheidung des § 306 
Abs. 1 BGB entspricht. 

Eine Privilegierung des Unternehmers 
durch den Topos der „Grundsätze“ als un-
teilbares Ganzes ist aber nicht nur mit der 
gesetzlichen Wertentscheidung unvereinbar. 
Sie ist auch sachlich nicht geboten. Für die 
Bemessung des Ausgleichswerts nach Zif-
fer I – III der „Grundsätze“ ist es unerheblich, 
ob eine unternehmerfinanzierte bAV besteht. 
Die Option der „Grundsätze“, wegen beson-
derer Umstände eine Gutachterstelle anzu-
rufen,4 spricht dagegen, die Geltendmachung 
anspruchserhaltender Billigkeitsaspekte ge-
genüber einer bAV auszuschließen.5 Ebenso 
wenig entspricht es prima vista der Billigkeit, 
dem Vertreter die Möglichkeit abzuscheiden, 
gegen die Anspruchsminderung einzuwen-
den, dem Unternehmer durch den Aufbau 
der Vertreterorganisation seiner Führungs-
linie einen besonderen Vorteil verschafft zu 
haben.6  
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